
Beilage I : Rede zur Eröffnung der
ausserordentlichen Schulsynode

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Bericht über die Verhandlungen der Zürcherischen Schulsynode

Band (Jahr): 42 (1875)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-744371

PDF erstellt am: 19.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-744371


Beilage I.

Nede zur Eröffnung der außerordentlichen
Schulsynode.

Hochgeachtete Herren!

Sie treten hcnte in außerordentlicher Versammlung der Schulsynode

zusammen, um die nach § 2 des Untcrrichtsgesctzes Ihnen zustehende Wahl
von zwei Mitgliedern in den Erzichungsrath vorzunehmen. Im Hinblick

auf die bevorstehende ordentliche Versammlung der Schulsynode im Monat

August hätte Ihnen der Vorstand die heutige Zusammenkunft gerne erspart,

wie solches bei Anlaß der Jntcgralerneuerung der kantonalen Behörden im

Jahr 1872 geschah. Allein gerade die damals zu Tage getretenen Jnkon-

veuieuzcn und ganz besonders die diesfälligcn Bemerkungen im KantonS-

rathe selbst ließen es sehr zweckmäßig und wünschenswert!) erscheinen, daß

die Schulsynode ihre Wahlen rechtzeitig und nicht erst nachträglich treffe,

theils im Interesse einer einheitlichen Bestellung des Erziehungsrathes durch

die Legislative, theils auch zur Ermöglichung einer baldigen Konstituirung
der obersten Erziehungsbehörde. — Es fallen diese Erwägungen um so

schwerer in die Wagschale, als der bisherige Chef des Erziehungsdeparte-

menteö, Herr RcgierungSrath Siebcr, sein Portefeuille nach dem Gesetze

über die Organisation des Regiernngsrathcs an ein anderes Mitglied der

Executive abzutreten hat und somit eine gleichzeitige Uebernahme des Mandates

aller Erzichnngsräthe unter dem neuen Dcpartcmcntschef ganz am
Platze ist.

Die Wahlen, welche Sie heute treffen, unterliegen der Bestätigung
durch den Kantonsrath. Sie hat spätestens in der zweiten Session, welche

mit dein dritten Montag im Monat August beginnt, zu geschehen.

Gesetzt mm auch, es wäre Ihrem Vorstande gelungen, diese

außerordentliche Versammlung zu umgehen, so hätte derselbe keine andere Wahl
gehabt, als die ordentliche Schulsynode alts den Anfang des Monates August,

also mitten in die Sommerfcrien, zu vertage«, eine Maßregel, die gewiß

Ihre einstimmige Mißbilligung gefunden haben würde, und deren weitere
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unliebsame Folgen gewesen wären einerseits das vollständige Ausbleiben aller

Jahresberichte und wohl ein schwacher Besuch der Synode selbst.

Nach dem Gesagten braucht es nicht mehr viele Worte zur
Rechtfertigung darüber, daß der heutigen Versammlung keine Prosynode vorausging.

Außer den Wahlen lagen eben keinerlei Geschäfte vor, die einer

Begutachtung nach Vorschrift von A 38 des Syuodalrcglcmentcs bedurft

hätten. Es wäre dem Vorstande freilich ein Leichtes gewesen, passende Be-

rathungsgcgenstände herbeizuziehen, so z. B. die Gcsctzcsvorlagc betr. die

Erweiterung der Alltagsschnlc, der Gründung von Fortbildungsschulen und

Realgymnasien, der unentgcldlichen Verabreichung der Lehrmittel durch den

Staat und endlich betreffend die Modifikation im Begntachtnngsrccht der

Kapitel. Allein diese wichtigen Materien können ja erst ans Grundlage

von Anträgen der Collégien, die in der Prosynode rcpräsentirt sind, in dcc

Synode zur Verhandlung kommen; die Antrüge selbst aber müssen hervorgehen

anö den einläßlichen Debatten in den Kapiteln und Eonvcntcn. —
Hiezn mangelte nur absolut die Zeit. — So wäre der Prosynode schließlich

nichts übrig geblieben als eine offizielle Besprechung der bevorstehenden

Wahlen: eine solche wollte und durste Ihr Vorstand' nicht veranstalten.

Gestatten Sie mir, daß ich diesen formellen Erwägungen noch ein

kurzes Wort anschließe.

Das Organ eines höchst achtnngowerthcn schweizerischen Vereines

trügt an seiner Stirne die Devise: „Durch Bildung zur Freiheit!" Mehr
als neunzig Prozent der Mitglieder dieser vaterländischen Verbindung

gehören dem vierten Stande an, es sind die Männer, deren Hände Schwielen

tragen, die Merkmale harter körperlicher Arbeit. —
Die Freiheit ist der Preis des Lebens. Was Licht und Raum für

die Pflanze, daö ist die Freiheit für den Menschen. Sie ist nicht der

Inbegriff, aber die Grundbedingung alles ächten, mannhaften Glückes.

Mit ihr hat man noch nicht alles, aber ohne sie hat Alles Andere einen

geringen Werth. Wie darum die Pflanze mit allen Zweigen und Ranken

nach dem Lichte streckt, so ringt auch die gesunde Mcnschensccle mit allen

Fasern nach Freiheit. — Die Bildung, Unterricht und Erziehung von Geist

und Körper, bilden das beste Fundament der innern Freiheit; wo

aber diese errungen ist, da ist auch die äußere Freiheit eine

unabweisbare, unaufhaltsame Folge. —-

Hochgeehrte Herren! Freuen wir uns, daß die Erkenntniß von dem
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Werthe der Bildung nachgerade alle Schichten und Stufen des Volkes

durchdringt. Denn mit dieser Erkenntniß geht Hand in Hand die Einsicht

von der hohen Bedeutung unseres Berufes, die Einsicht ferner, daß die

geistige Befreiung des Menschen kein Geschenk eines glücklichen Zufalls ist,

kein Gut, dessen Besitz sich mit Gewalt ertrotzen läßt, sondern vielmehr

eine Gabe, die nur auf dem Wege unabläßigen Strebcns und Ringens

erworben wird. Der Geist läßt sich nicht kommandircn wie der Körper,

er bedarf einer stetigen, lückenlos fortschreitenden Entwicklung und nur in

dieser Entwicklung liegt seine befreiende Kraft. — Soll aber das Befreiungswerk

voll und ganz gelingen, dann muß eö auf ein solides Fundament ge-

baut, dann muß vor Allem ans der jugendliche Geist tüchtig geschult werden.

Wird diese Unterweisung versäumt oder gestaltet sie sich tückcnhast,

so sind alle Veranstaltungen, das Versäumte später nachzuholen, Pallimive,
die nur halben oder gar keinen Erfolg haben. Einen nnwiderleglichen
Beweis hiefür bildet gerade wieder jener große Verein, der sich den Ehrennamen

einer freien Männcrschnlc beilegt, der aber alljährlich beklagt, wie

weit die praktischen Erfolge hinter dem vorgesteckten Ziele zurückbleiben. —
Bildung der Massen, Bildung des gesummten Volkes, daö ist ein

großer erhebender Gedanke, ein würdiges Ziel für des Edeln Schweiß.
Arbeiten wir unverdrossen in der Verwirklichung dieser großen beglückenden

Idee, sie durchdränge uns in den Tagen freudiger Begeisterung, sie richte

uns auf, wenn das Bleigewicht der gewöhnlichen Tage uns niederdrücken

will. Es gehört zu den ehrenvollen Vorrechten des Kantons Zürich, dem

ganzen Vatcrlaudc in der Pflege der idealen Güter voranznleuchtcn. Wir
»vollen nicht müde werden in der Erfüllung dieser geschichtlich gegebenen

Pflicht. Das Vaterland soll an uns jederzeit kräftige Stützen finden in
der Ueberwindung der Bollwerke, welche die Feinde der Volkswohlfahrt, die

Dämonen der geistigen Verfinsterung und der kalt berechnenden Selbstsucht,
aufrichten.

An die Männer aber, die auf den Zinnen unseres Erziehungswescns

stehen, ergeht der Ruf, daß sie als Bundesgenossen uns treu zur Seite

stehen, daß sie ihre Aufgabe hoch und weit fassen, daß sie ihre Mission,
die heilige Wahrheitsflamme zu nähren, die sich strahlend über dem Volke

ausbreiten soll, getreulich erfüllen. —
Ich erkläre hiermit die außerordentliche Schulsynodc für eröffnet. —
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